


[bookmark: _Toc426110612][bookmark: _Toc427228902]Anhang F
zu den Richtlinien der Synode bezüglich den Verfahren der Wahl, der Anstellung, der Aufnahme in den Kirchendienst, sowie der Ordination einer Amtsträgerperson[footnoteRef:2]  [2:  Wichtiger Hinweis: Das vorliegende Dokument ist eine Arbeitsvorlage für die Erstellung eines Vertrags zwischen einer Kirchgemeinde der ERKF und einer Amtsträgerperson über deren Dienstverhältnis. Aufgrund des Subsidiaritäts-Prinzips (Kirchenverfassung, Art. 15 und 17) obliegt es dem Kirchgemeinderat, die rechtlichen Abklärungen zu jedem Satz vorzunehmen. Das vorliegende Dokument wird nur als Arbeitsdokument abgegeben, und die Kantonalkirche kann nicht für die Inhalte des Vertrags verantwortlich gemacht werden. ] 

(einfacher Vertrag)
Vertrag für die gewählten Amtsträgerpersonen der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg (Muster-Vorlage) 
Das nachstehend aufgeführte, zuständige Wahlorgan: 

……………………………………………………………………………… 

wählte an seiner Versammlung vom:	xx. [Monat] 20xx 

(Anrede, Vorname, Name, Geburtsdatum im Format tt.mm.jjjj) 

……………………………………………………………………………… 

als Pfarrerin. / Pfarrer. / sozialdiakonische Mitarbeiterin. / sozialdiakonischen Mitarbeiter. 

[bookmark: _Hlk131791037]Aufgrund der erfolgten Wahl vereinbaren der Kirchgemeinderat und die Amtsträgerperson untenstehende Modalitäten in Bezug auf das Dienstverhältnis (Vertrag) im Sinne von Art. 98 der Kirchenordnung. 

[bookmark: _Hlk131801671]Die Besoldung wird gemäss der allgemeinen Gehaltstabelle für das Staatspersonal des Kantons Freiburg (Stand 20xx) wie folgt festgelegt: 

Klasse xx, Gehaltsstufe xx. 

Die Dauer der Verträge ist nach Art. 98 Abs. 1 der Kirchenordnung befristet. Die Parteien vereinbaren, dass das Dienstverhältnis (der Vertrag) gestützt auf Art. 98 Abs. 3 der Kirchenordnung unter Einhaltung einer Frist von ... auf das Ende eines Monats gekündigt werden kann.

Die Verträge richten sich nach der Richtlinie der Synode über das Dienst- und Anstellungsverhältnis bei Amtsträgerpersonen der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg (ERKF) anwendbar.

Der vorliegende Vertrag wird in drei Exemplaren (Kirchgemeinde/Amtsträgerperson/Synodalrat) ausgefertigt und tritt in Kraft am: 
xx. [Monat] 20xx. 

Für die Anstellungsbehörde: 	Präsidium 	Sekretariat 

	……………………. 	…………………….. 

Die Amtsträgerperson: 	……………………………



[bookmark: _Hlk131800101]Anhänge, welche integrierende Bestandteile dieses Vertrags bilden: 
· [bookmark: _Hlk131800126]Kirchenverfassung und Kirchenordnung der ERKF 
· [bookmark: _Hlk131800142]Richtlinien der Synode zum Vertrag über das Dienst- und Anstellungsverhältnis bei Amtsträgerpersonen der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg (ERKF) - https://www.ref-fr.ch/rechtstext/3.8.4 
· [bookmark: _Hlk131800165]Richtlinien der Synode bezüglich den Verfahren der Wahl, der Anstellung, der Aufnahme in den Kirchendienst, sowie der Ordination einer Amtsträgerperson – https://www.ref-fr.ch/rechtstext/3.8.3 
· [bookmark: _Hlk131800186]Wortlaut des gegenseitigen Versprechens zwischen der ERKF und den zum Pfarramt, respektive dem diakonischen Amt ordinierten oder in den Kirchendienst aufgenommenen Personen gemäss Kirchenordnung (KO) Art. 121.4 – https://www.ref-fr.ch/rechtstext/3.8.3.1 
· [bookmark: _Hlk131800202]Wahlbestätigungsschreiben des Synodalrats 
· [bookmark: _Hlk131800221]Reglement über die Spesenentschädigung 
· [bookmark: _Hlk131800252]Reglement der Pensionskasse 
· [bookmark: _Hlk131800266]Stellenbeschrieb und Pflichtenheft 
· [bookmark: _Hlk131800280]Broschüre «Sexuelle Belästigung und sexuelle Ausbeutung am Arbeitsplatz Kirche» 
https://www.ref-fr.ch/dok/21 


	
